
Hygienekonzept für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen während der Corona-
Pandemie 
 
1. Die Nutzung der folgenden öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Dörverden 
 

 Rathaus 
 Kultursaal 
 Hallenbad 
 Sporthallen 
 Mehrgenerationenhaus 
 Büchereien Dörverden und Barme 
 Friedhofskapellen 

 
ist in Ergänzung der jeweiligen Nutzungsordnung unter Beachtung der Nds. Corona-Ver-
ordnung uneingeschränkt möglich. 
 

2. Allen Personen wird empfohlen, eigenverantwortlich eine Mund-Nasen-Bedeckung insbe-
sondere in geschlossenen Räumen zu tragen, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu anderen Personen einzuhalten, Hygienemaßnahmen zu ergreifen und insbesondere 
geschlossene Räume, die dem Aufenthalt von Menschen dienen, zu belüften. 
 

2. Unbeschadet der Nr. 2 können im Einzelfall individuelle Einschränkungen für die jewei-
lige Veranstaltung von den jeweils Verantwortlichen festgelegt werden. 
 

3. Dieses Hygienekonzept gilt ab sofort bis auf weiteres. 
 

 
Dörverden, 21.06.2022 
 
 
gez. von Seggern 
 
Alexander von Seggern 
Bürgermeister 


